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Freidenker-Umschau

Afghanistan
Das geistige Oberhaupt der Taliban in Afghanistan hat allen
Landsleuten mit der Todesstrafe gedroht, die vom felam zu
einem anderen Glauben übertreten oderfürandere Religionen

werben. Mullah Mohammad Omar nannte ausdrücklich

das Christentum und das Judentum. Omar wies zudem
warnend darauf hin, dass wer mit Schriften und Gütern
handle, mit denen der felam verunglimpft werde, oder für
andere Religionen werbe, mit fünf Jahren Haft rechnen
müsse. Das Taliban-Oberhaupt erklärte, Feinde des Harn
versuchten, die Gläubigen mit Geld und anderen Anreizen
für das Christentum und das Judentum zu gewinnen. En
Taliban-Sprecher sagte, das Dekret sei verfasst worden, weil
esBerichteüberdie M issionsarbeitvonAusländem in Afghanistan

und unter Afghanen im Ausland gebe.
A/ZZ9.01.01

China
Seit Juli 1999, als die Meditationsbewegung Ralun Gong
verboten wurde, hat die Kommunistische Partei Chinas
ihren Kampf gegen die inoffiziellen religiösen Bewegungen
intensiviert. In vielen Provinzen werden heute Gebets- und
Versammlungsräumevon Untergrundkirchen routinemässig
zerstört. Laut offiziellen Angaben sind allein in den letzten
Wochen in der Küstenprovinz Zhejiang nicht weniger als
450 katholische und protestantische Kirchen und taoistische
oder buddhistische Tempel " zerstört oder konfisziert" worden.

Das Ihformationszentrum für Menschenrechte und
Demokratie in Hongkong hält diese Angaben für stark
untertrieben und gibt, gestützt auf Angaben von privater
Seite, die Zahl der zerstörten religiösen Stätten mit etwa
3000 an. Bne christliche Kirche wurde laut offiziellen Angaben

gesprengt. Ene andere wurde, wie eine Foto in einer
örtlichen Zeitung belegt, mit Schlaghämmem bearbeitet.
Es handelt sich um Gebets- und Versammlungsräume von
Glaubensgemeinschaften, die sich nicht staatlich registrieren

lassen wollen, weil sie sich sonst gezwungen sähen, den
von der Kommunistischen Partei kontrollierten religiösen
Organisationen beizutreten. Die Mitgliedschaft in diesen
Gremien bringt zahlreiche Nachteile. Peking besteht auf der
Zensurierung von Predigten und fordert Namenslisten der
eingeschriebenenAnhängersowiediediskussionsloseÜber-
nahme der "Theologie- Vorstellungen eines atheistischen
Staates. Katholiken beispielsweise sind gezwungen, die
Autorität des Papstes zu negieren...
Dennoch wechseln nach zuverlässigen Angaben derzeit
immer mehr Chinesen zu den Untergrundkirchen, und die
KP-Führung, konfrontiert mit dem hartnäckigen Widerstand

von Falun Gong, scheint angesichts des wachsenden
GewichtsderUnabhängigen immerverzweifelterzu agieren
A/ZZ8.1.01

Deutschland
M it der Biaskirche in Prenzlauer Berg wird die erste christliche

Kirche in Berlin umgenutzt. Der Entschluss, die Kirche

aufzugeben, sei die einzige Möglichkeit, das Gebäude zu
erhalten. Als der Sakralbau nach nur dreijähriger Bauzeit
1910 eingeweiht wurde, zählte die Eiasgemeinde rund
35.000 Gemeindemitglieder. Heute sind es noch knapp
2.300. Zu wenig, um die notwendige Sanierung zu finan-

Freidenkerspende 2000
Auch die zweite Ffeidenkerspende kann einen

school'// nen Erfolg verbuchen: Ff. 7'775.- war der
C Kontostand Eide Dezember. Dieser Be-

•J. ^ trag wird an im Namen der Freidenkerii-

nen an die Beratungsstelle für
männliche Opfer sexueller Gewalt
überwiesen. Herzlichen Dank für Ihre Spende.

Freidenkerspende 2001

Freien Jungdenkeriinen freuen sich aufhreVorschläge

für Projekte, denen Sie gerne die
diesjährige Freidenkerspendezukommen las-

sen würden.
Bitte nennen Sie uns Projekte, die Ihnen '/ j i*s
im letzten Jahr durch besondere humanitäre

Leistungen aufgefallen sind.
Senden Sie Ihre Anregungen bitte biszum 15.
März 2001 an: daniel.aellig@bluewin.ch oder
Daniel Aeilig, Im Moser 17, 3704 Kräftigen.

An ihrer Sitzung Ende März (siehe S. 7) werden die
Freien Jungdenkerlnnen wiederum einen Dreiervorschlag

zu Händen der Delegiertenversammlung (6.
Mai 2001 in Ölten) auswählen, die dann ihrerseits
das definitive Projekt bestimmen wird. rc

zieren und die Kirche sinnvoll auszulasten. Das " Netzwerk
Spielkultur" übernimmt das Kirchengebäude über einen

Bbpachtvertrag für 75 Jahre und wird darin ein
Kindermuseum einrichten. Dafür muss es das denkmalgeschützte
Gebäude sanieren, ohne dessen Charakter als Kirche zu
zerstören.
Esgibt offfenbareine steigendeTendenz, die insgesamt 203
Berliner Kirchen auch für andere "Mitnutzer" zu öffnen.
taz 16.1.2001

Türkei
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt

derzeit über das Verbot der türkischen Islamisten Es

geht um die Klage der 1998 vom Staat aufgelösten Refah-
Partei. Begründet wurde das Parteiverbot mit angeblichen
Aktivitäten zum " Sturz der verfassungsmäßigen Ordnung".
Angeblich bedrohe die Partei den "säkularen" Charakter
des Staates und verfolge die Bnführung der Scharia, des
islamischen Rechts. Ii Strassburg stützte sich die Refah-
Parteivor allem auf dieVereinigungsfreiheit, die auch in der
Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert ist.
Das Urteil wird in einigen M onaten erwartet. Dabei stehen
die Chancen der Refah-Klage gut. Inmerhin hat Strassburg
in den letzten Jahren drei türkische Parteiverbote - unter
anderem gegen die kurdische Özdep - beanstandet. Das

aktuelle Verfahren könnte dabei unmittelbare Auswirkungen

auf die türkische Politik haben. Schliesslich läuft dort
bereitsein neues Verbotsverfahren gegen die Refah-Nach-

folgerin Eazilet (Tugendpartei).
taz 17.1.2001,
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